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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Der Nationalrat befasste sich als Zweitrat mit der Teilrevision des Bundesgesetzes über
die Volkszählung. Er lehnte mit 147:13 Stimmen einen Rückweisungsantrag Moser (fp,
AG) / Ruf (sd, BE) ab; diese hatten verlangt, eine rein auf Registerdaten gestützte
Erhebung durchzuführen. Die vom Ständerat vorgenommene Titeländerung in
«Strukturerhebungsgesetz» machte der Nationalrat wieder rückgängig, nachdem
französisch- und italienischsprachige Abgeordnete darauf hingewiesen hatten, dass er
sich nicht sinnvoll in ihre Sprachen übersetzen lasse. In den Detailbestimmungen wurde
diese Bezeichnung, mit der man ausdrücken will, dass es um mehr als eine blosse
Zählung von Personen geht, freilich beibehalten. In der kurzen Differenzbereinigung
lenkte der Ständerat in der Titelfrage ein. Der Verpflichtungskredit von CHF 108 Mio.
verteilt über die Periode 1998 bis 2005 für die Strukturerhebung 2000 fand in beiden
Kammern Zustimmung. Dabei lehnte der Nationalrat einen Antrag Brunner (svp, SG) ab,
diese Summe um CHF 8 Mio. zu kürzen. In der Schlussabstimmung hiess der Nationalrat
die Vorlage mit 140:27, der Ständerat mit 38:3 Stimmen gut. Die Opposition stammte
aus der FP, der SD und einem Teil der SVP-Fraktion. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.06.1998
HANS HIRTER

Kriminalität

Der Nationalrat beriet als Erstrat die Botschaft zur Umsetzung der
Ausschaffungsinitiative, die der Bundesrat im Juni 2013 zuhanden des Parlaments
verabschiedet hatte. Der ursprüngliche Lösungsvorschlag des Bundesrates hatte
versucht, zwischen dem anvisierten Ausweisungsautomatismus, dem
Verhältnismässigkeitsprinzip sowie den Menschenrechtsgarantien zu vermitteln. So
sollte unter anderem nur ab einer Mindeststrafe von sechs Monaten Freiheitsentzug
eine Landesverweisung ausgesprochen werden können. Auf Antrag des FDP-
Präsidenten Müller arbeitete jedoch der Bundesrat eine zweite Variante aus, die sich
stärker am Text der Durchsetzungsinitiative orientierte. Bei den Beratungen im
Nationalrat war das Damoklesschwert der Durchsetzungsinitiative allgegenwärtig
spürbar. So entschied sich die Mehrheit der grossen Kammer mit 106 gegen 65 Stimmen
von Seiten der SP, Grünen und einer Grossmehrheit der GLP bei 11 Enthaltungen
schliesslich dafür, der SVP gewisse Konzessionen zu machen. Damit sollte eine
Annahme der Durchsetzungsinitiative und damit die Verankerung eines Deliktkatalogs in
der Bundesverfassung verhindert werden. Der Ausschaffungs-Automatismus sollte bei
gewissen, aufgelisteten Delikten Eingang in die Gesetzgebung finden. Ein
Mindeststrafmass sollte keine Voraussetzung für eine Ausschaffung sein und der
Behörde sollte auch kein Ermessensspielraum eingeräumt werden. Mit dieser harten
Linie wollten die Mitteparteien zum einen den Volkswillen umsetzen; die Stimmbürger
hätten die Initiative im Wissen um die rechtsstaatlich heiklen Bestimmungen
angenommen. Zum anderen gelte es, einen erneuten Urnengang über kriminelle
Ausländer vor den eidgenössischen Wahlen zu vermeiden, da dieser nur der SVP nützen
würde. Falls der Ständerat den Beschlüssen bezüglich der Ausschaffungsinitiative des
Nationalrats folge, wäre der Rückzug der Durchsetzungsinitiative möglich, stellte SVP-
Präsident Brunner in Aussicht. Dies schien jedoch nicht der Fall zu sein. Bereits im
Sommer 2014 kündigte die ständerätliche Kommission an, bei der Umsetzung einen
eigenen Weg einschlagen zu wollen. Gesucht wurde ein Mittelweg zwischen dem
bundesrätlichen und dem nationalrätlichen Vorschlag. Da diese Suche jedoch länger
dauerte als angenommen, konnte die Vorlage erst in der Wintersession weiterbehandelt
werden. Die ständerätliche Kommission präsentierte ihrem Rat einen Entwurf, der, sich
am Initiativtext orientierend, unabhängig von der tatsächlich ausgesprochenen Strafe
für bestimmte schwere Straftaten einen 5 bis 15-jährigen Landesverweis vorsah. Bei
anderen Delikten sollte jedoch eine differenziertere Regelung ermöglicht werden.
Unter sehr eingeschränkten Bedingungen sollte das Gericht bei schweren persönlichen
Härtefällen von einer Ausschaffung absehen können. Die Härtefallklausel, welche den
Kern der ständerätlichen Vorlage darstellte, war im Wesentlichen mit Blick auf die
Secondos formuliert worden. Ein Minderheitsantrag der Linken, der ein grundsätzliches
Ausschaffungsverbot für Secondos forderte, wurde abgelehnt. Um die Gesetzesvorlage
noch vor der Durchsetzungsinitiative verabschieden zu können, sollte das Gesetz als
indirekter Gegenvorschlag deklariert werden, wodurch sich die Behandlungsfrist für die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2014
NADJA ACKERMANN
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Durchsetzungsinitiative verlängern würde. Der Ständerat wollte sich nicht von der
„Angstmacherei“ leiten lassen und folgte dem Antrag seiner Kommission mit 28 zu 3
Stimmen. Die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative war zudem einer der Anstösse für
die Lancierung einer SVP-Volksinitiative „Schweizer Recht geht fremdem Recht vor“. 2

Bei der Differenzbereinigung zur Umsetzung der Ausschaffungsinitiative war zu Beginn
der Frühjahrssession 2015 der Nationalrat an der Reihe. Im Vorjahr hatte die grosse
Kammer zuerst auf eine harte Linie gesetzt, um so allenfalls die Abstimmung über die
Durchsetzungsinitiative zu verhindern. Der Ständerat hatte jedoch nichts von dieser
Strategie gehalten und einen Mittelweg zwischen dem Entwurf des Bundesrates und
jenem des Nationalrates eingeschlagen. Für die erneute Beratung im Nationalrat lagen
nun prinzipiell zwei Konzepte auf dem Tisch: Die Mehrheit der SPK-NR schlug vor, der
Version des Ständerates zu folgen; demgegenüber wollte eine Kommissionsminderheit
aus Mitgliedern der SVP-Fraktion am letzten Beschluss des Nationalrates festhalten. Die
Umsetzung nach Vorschlag des Ständerates verwässere die Absicht der Initiative –
nämlich eine deutliche Änderung der Praxis – bis zur Unkenntlichkeit und sei darum im
Sinne des Volkswillens klar abzulehnen, so die Begründung der Minderheit. Ein zweiter
Antrag derselben Minderheit wollte nicht das gesamte Konzept stürzen, aber
wenigstens die vom Ständerat eingeführte sogenannte Härtefallklausel streichen. Die
umstrittene Klausel bildet das eigentliche Herzstück des ständerätlichen Entwurfes und
sieht vor, dass das Gericht ausnahmsweise von einer Landesverweisung absehen kann,
«wenn diese für den Ausländer einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde
und die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten
Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen.» Vertreter der
SVP argrumentierten, eine solche Härtefallklausel sei nicht mit dem Volkswillen
vereinbar, da das Volk selbst eine solche mit dem direkten Gegenvorschlag zur
Ausschaffungsinitiative abgelehnt habe. Die Befürworter der Klausel betonten indessen,
die Klausel im vorliegenden Entwurf sei strikter formuliert und gestehe dem Gericht viel
weniger Handlungsspielraum zu als die Regelung, welche im direkten Gegenvorschlag
vorgesehen gewesen wäre. Die Fassung des Ständerates stelle somit trotz allem eine
Verschärfung gegenüber der heutigen Praxis und auch gegenüber dem abgelehnten
Gegenvorschlag dar, da der Ausschaffungsautomatismus wie im Initiativtext vorgesehen
darin enthalten sei. Die Härtefallklausel diene allein dazu, gröbste Verletzungen
rechtsstaatlicher Prinzipien sowie des Völkerrechts zu vermeiden. Die beiden
Minderheitsanträge wurden neben der geschlossenen SVP-Fraktion auch von einzelnen
Vertretern der FDP und der CVP unterstützt, unterlagen jedoch mit je einer
Zweidrittelmehrheit dem Mehrheitsantrag. Mit diesen Entscheiden machte der
Nationalrat eine Kehrtwende und folgte dem vom Ständerat eingeschlagenen Weg.
Damit wurde die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative endgültig von der
bevorstehenden Abstimmung über die Durchsetzungsinitiative entkoppelt. Die
restlichen Änderungsanträge waren weit weniger umkämpft, weil mehrheitlich
redaktioneller Natur oder aber kohärent aus dem grundsätzlichen Bekenntnis zum
Entwurf des Ständerates folgend. Damit erhielt die kleine Kammer ihre Vorlage fast
unverändert zurück und stimmte ihr stillschweigend zu. In der Schlussabstimmung
wurde die so erarbeitete Lösung in beiden Räten deutlich angenommen. Der Ständerat
votierte mit 36 zu 3 Stimmen bei 5 Enthaltungen dafür, während der Nationalrat mit 109
zu 68 Stimmen bei 18 Enthaltungen zustimmte. Dagegen sprachen sich in der grossen
Kammer die geschlossene Fraktion der SVP, die Mehrheit der Grünen sowie einzelne
Vertreter der FDP aus.
SVP-Parteipräsident Toni Brunner (svp, SG) zeigte sich enttäuscht über dieses Resultat,
aber gleichzeitig durchaus siegessicher in Bezug auf die bevorstehende Abstimmung
über die Durchsetzungsinitiative. Das Referendum gegen das beschlossene Gesetz
werde die SVP trotz Unzufriedenheit nicht ergreifen, weil diese Arbeit ohnehin obsolet
sei, wenn die Durchsetzungsinitiative angenommen werde. Die Durchsetzungsinitiative
wird erst nach Inkrafttreten des Umsetzungsgesetzes zur Ausschaffungsinitiative zur
Abstimmung gelangen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2015
KARIN FRICK

01.01.65 - 01.01.23 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Das Parlament verabschiedete die im Vorjahr vom Bundesrat beantragte Teilrevision
des Gesetzes über die politischen Rechte. Umstritten waren eigentlich nur zwei
Neuerungen: das Projekt E-Voting (d.h. Abstimmen via Internet) und die Kompetenz des
Bundesrats, bei den Nationalratswahlen Kampagnen zur Förderung der
Stimmbeteiligung und der Erfolgschancen von Frauenkandidaturen durchzuführen
(sog. Sensibilisierungskampagnen). Gegen den Widerstand der SVP-Fraktion, welche
dem elektronischen Abstimmungsverfahren via Internet aus finanziellen Gründen keine
Dringlichkeit zuerkennen wollte, schuf der erstberatende Nationalrat die
Rechtsgrundlagen für die Durchführung von Pilotversuchen mit E-Voting in den
Kantonen. Am meisten zu reden gaben die Sensibilisierungskampagnen. Die SVP
beantragte Streichung, die Linke wollte den Bundesrat dazu nicht nur ermächtigen,
sondern verpflichten, und Brunner (svp, SG) und Ursula Wyss (sp, BE) – bis Ende 2001
die beiden jüngsten im Rat – forderten, dass damit nicht nur weibliche, sondern auch
junge Kandidaturen gefördert würden. Durchgesetzt hat sich schliesslich die
Kommissionsmehrheit (Kann-Formel) ergänzt durch den Antrag Brunner/Wyss. Im
Ständerat war es ebenfalls die Ermächtigung des Bundesrates,
Sensibilisierungskampagnen durchzuführen, die zu einer Diskussion Anlass gab. Er
folgte mit 17:15 Stimmen seiner Kommissionsmehrheit und strich diese Bestimmung. In
der Differenzbereinigung lehnte er zweimal mit knapper Mehrheit (22:20) einen
Vermittlungsantrag Spoerry (fdp, ZH) ab, welcher die Kampagnen auf die Förderung der
Stimmbeteiligung und der angemessenen Geschlechterverteilung beschränken wollte.
Der Nationalrat seinerseits verwies auf den verfassungsmässigen Auftrag zur
ausgeglichenen Vertretung der Geschlechter auch in der Politik und hielt zuerst
zweimal an den Sensibilisierungskampagnen fest. Er gab erst nach, als die
Einigungskonferenz beider Räte einen Verzicht darauf beschlossen hatte. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2002
HANS HIRTER

Landesverteidigung

Ausrüstung und Beschaffung

Der Abstimmungssonntag am 18. Mai 2014, wurde nicht nur Höhe-, sondern auch
Schlusspunkt eines langwierigen Seilziehens um die Gripen-Beschaffung bzw. den
Tiger-Teilersatz. Dieses grosse Rüstungsvorhaben hatte zahlreiche Hürden zu nehmen.
Die letzte davon - der Urnengang - wurde 2013 durch den Bundesrat selbst ermöglicht,
indem als Finanzierungsgrundlage ein Fondsgesetz vorgeschlagen wurde. Erst dieser
Kniff ermöglichte es, die Finanzierung und damit sehr unmittelbar auch die
Beschaffung selbst, dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Mit der Ablehnung
des Gripen-Fondsgesetzes an der Urne wurde die aufsehenerregende
Kampfflugzeugbeschaffung erfolglos abgeschlossen.

Dass das Referendum ergriffen würde, war schon früh klar. Noch vor den
parlamentarischen Debatten Ende 2013 kündigte die Grüne Partei an, sie werde dieses
Geschäft zu verhindern suchen. Zwei Referendumskomitees hatten sich dann bereits
vor der letzten Beratung im Ständerat konstituiert, so dass einer
Unterschriftensammlung nichts mehr im Wege stand. Links-grün und die Grünliberale
Partei stellten sich je individuell an, die nötige Anzahl Unterschriften zu sammeln. Der
Erfolg liess nicht lange auf sich warten. Innert zwei Monaten und damit noch 2013, hatte
das Komitee um SP und GPS rund 80‘000 Unterschriften beisammen. Damit zeichnete
sich rasch ab, dass die Referendumsabstimmung bereits im Frühjahr 2014 abgehalten
werden konnte. Entsprechend früh erkannte auch der Verteidigungsminister den Ernst
der Lage und noch Ende 2013 stieg er in den Abstimmungskampf. Fortan standen sich
bürgerliche Gripen-Befürworter und Gripen-Gegner aus links-grünen Kreisen
gegenüber. Neu standen aber erstmals auch bürgerliche Politiker einer Armeevorlage
kritisch gegenüber: die GLP hatte sich nicht nur an der Unterschriftensammlung
beteiligt, sondern sie stellte sich fortan auch in einem Gegnerkomitee gegen die
Beschaffung der Gripen-Jets.

Erster Meilenstein war Mitte Januar 2014 die Einreichung der Unterschriften. Das links-
grüne Bündnis um SP, GPS und andere Organisationen konnte rund 100'000
Unterschriften für das Referendum zusammentragen, nur etwa 5'000 davon waren vom
grünliberalen Anti-Gripenkomitee beigesteuert worden. Da schon Mitte Mai abgestimmt
werden sollte, war die Einreichung der Unterschriften gleichzeitig der Startschuss für

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.05.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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den Abstimmungskampf. Sogleich wurde dieser befeuert, als es nicht nur darum ging,
ob sich die Herstellerfirma Saab an der Finanzierung der Ja-Kampagne beteiligen soll,
sondern ob dies überhaupt zulässig sei. Das Gegnerkomitee meldete sehr rasch seine
Ablehnung an. Aber auch Gripen-Befürworter standen einer finanziellen Beteiligung aus
Schweden kritisch gegenüber. Thomas Hurter (svp, SH) forderte, dass sich Saab gänzlich
aus der Abstimmungskampagne raushalte. 

Unangenehme Tage musste der Verteidigungsminister auch im Februar erleben:
Nachdem bereits der Prozess zum Typenentscheid durch verschiedene
Nebenereignisse und Indiskretionen für negative Schlagzeilen gesorgt hatte, wurden
auch im neuen Jahr geheime (und brisante) Informationen publik. So hatte sich
Verteidigungsminister Ueli Maurer in mehreren Treffen mit dem Schwedischen
Botschafter Per Thöresson ausgetauscht. Dabei soll es nicht nur um gute Kontakte
gegangen sein, sondern ganz konkret um ein Engagement Schwedens im
Abstimmungskampf. Diese Informationen hatte ein Schwedischer Radiosender
veröffentlicht, der drei Berichte des Botschafters an das Aussen- und
Verteidigungsministerium Schwedens vorliegen hatte. Der Inhalt war insofern brisant,
als dass angeblich Bundesrat Maurer selbst um Unterstützung aus Schweden gebeten
haben soll. Zwar solle sich Schweden nicht direkt in den Abstimmungskampf
einmischen, jedoch durch verschiedene Anlässe in Schweden und der Schweiz eine
positive Stimmung erzeugen. Ein Beispiel wären Journalisten-Besuche in den
Saabwerken zu Informationszwecken. Maurer musste sich in der Folge erklären und
versuchte den Ball flach zu halten. Dass Gespräche geführt wurden konnte er nicht in
Abrede stellen, er wollte jedoch darin keine gemeinsame Kampagnenplanung sehen.
Dass er sich als Vorsteher des VBS an vorderster Front für den Gripen stark mache, sei
nicht mehr als opportun. Die Ungereimtheiten spielten den Gegnern dennoch in die
Hände und den Befürwortern wie auch dem Verteidigungsminister selbst blieb nichts
anderes übrig, als gebetsmühlenartig festzuhalten, dass der Gripen die richtige Lösung
für die Schweiz sei. Fast täglich wurde in den Zeitungen über den Gripen berichtet. 

Die Kampagnenleitung der Befürworter sollte von der CVP übernommen werden,
allerdings stellte sie sich nur zögerlich dafür zur Verfügung, denn scheinbar sah sich
Parteipräsident Darbellay mit zu wenig finanziellen Mitteln ausgestattet. Dass bis zu CHF
5 Mio. für die Befürworterkampagne aufgewendet werden sollten, liess man seitens des
Vereins für eine sichere Schweiz VSS, dem CVP-Nationalrat Jakob Büchler (SG) vorsteht,
unkommentiert. Auch diese Informationen stammten aus geheimen Berichten aus
Schweden. Beim VSS versuchte man derweil, sich von Schweden zu distanzieren. Das
Durchsickern dieser Informationen führte indes dazu, dass sich die CVP zurückzog und
nicht mehr als Kampagnenleiterin fungieren wollte. Ausschlaggebend waren unter
anderem auch verunglimpfende, persönliche Kommentare des Schwedischen
Botschafters gegen CVP-Exponenten. Im Engagement der CVP hätte man sich auf
Befürworterseite erhofft, dass Gripen-kritische Wähler in der politischen Mitte
abgeholt werden könnten. Daraus wurde nun vorerst nichts. Dass zudem die Sektion der
CVP-Frauen im Gegensatz zur Mutterpartei die Nein-Parole fasste, schien für die CVP
ebenfalls eine Hypothek darzustellen. Wer die Kampagnenleitung übernehmen sollte,
war in der Folge offen. Die CVP wollte die Volkspartei vorschicken, da es schliesslich ein
Dossier ihres Magistraten sei. Bei der SVP zeigte man sich jedoch bedeckt und
Parteipräsident Brunner (SG) stellte eine Einigung „in einigen Wochen“ in Aussicht, rund
drei Monate vor dem Abstimmungstermin, notabene.
Während auf politischer Ebene weiter gestritten wurde, führte Saab eine regelrechte
Promotionstour durch die Schweiz durch. Mitte Februar wurde an einem Anlass mit
Wirtschaftsvertretern über Kompensationsgeschäfte informiert, daneben sollte der
Gripen zu verschiedenen Gelegenheiten vorgeführt, beziehungsweise ausgestellt
werden, etwa an Ski-Weltcuprennen oder an der Mustermesse in Basel. Dies wurde den
Gripengegnern zu viel und Nationalrätin Chantal Galladé (sp, ZH) tat ihren Unmut
öffentlich kund. Dass mitunter Geld fliesse, sei in Abstimmungskämpfen normal, jedoch
sei die Omnipräsenz des Gripen-Herstellers Saab störend und eine „Einmischung aus
dem Ausland in diesem Masse bedenklich.“ Derweil und schneller als erwartet stellte
sich Ende Februar tatsächlich die SVP als neue Koordinatorin der Ja-Kampagne vor.
Angesichts des nahenden Abstimmungstermins sah sie sich in der Verantwortung. Man
habe keine Zeit mehr zu verlieren und wolle diese Abstimmung gewinnen, so SVP-
Präsident Brunner.

Etwas Aufwind erhielt der Gripen durch eine Flugzeugentführung im Raum Genf, als der
Schweiz vor Augen geführt wurde, weshalb eine intakte Luftabwehr nötig sein kann. Der
Co-Pilot einer Maschine der Ethiopian Airline hatte das eigene Flugzeug nach Genf
entführt, um in der Schweiz einen Asylantrag zu stellen – was jedoch erst nach dem
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Vorfall bekannt wurde. Zuvor irrte die vollbesetzte Passagiermaschine, von zwei
Eurofighter-Jets der Italienischen Luftwaffe begleitet, über Italien, ehe sie über dem
Montblanc-Massiv von der Französischen Luftwaffe weiterbegleitet wurde und
schliesslich in Genf zur Landung gezwungen werden konnte. Dass die Schweizerische
Luftwaffe nur zu Bürozeiten operativ ist und nicht eingreifen konnte, sorgte im Ausland
für Erstaunen und in der Schweiz einerseits zur Forderung nach einem ausgebauten
Luftschirm, andererseits aber auch zu Spott und Häme. Später wurde auch die Krim-
Krise in der Ukraine als Argument für eine funktionierende Luftwaffe herangezogen.
Am 25. Februar präsentierte das Ja-Komitee seine Argumente für den
Abstimmungskampf. „Sicherheit zuerst!“ sollte als Leitmotiv die Stimmbürgerschaft
mobilisieren. Sicherheit sei die Garantie für Frieden, Freiheit und Wohlstand, so Jakob
Büchler (cvp, SG). Ab März und damit rund zwei Monate vor dem Urnengang sorgte ein
allfälliger „Plan B“ für Irritation. Aus verschiedenen Kreisen wurde kolportiert,
Bundesrat Maurer arbeite für den Fall eines Volks-Neins an einer alternativen Gripen-
Beschaffung: er wolle Gripen-Jets mieten, leasen oder über das ordentliche
Armeebudget – und damit ohne Mitsprache der Stimmbevölkerung – beschaffen. Trotz
Dementi Maurers selbst, seines Sekretariats und auch der armasuisse, hielt sich das
Gerücht über einen allfälligen „Plan B“ hartnäckig in den Medien. 
Ebenfalls Mitte März lancierte das Gegnerkomitee seinen Abstimmungskampf und
setzte vor allem auf die Kostenfrage. Man wollte die Gripen-Beschaffung nicht zu einer
Armee-Grundsatzfrage machen und auch nicht sicherheitspolitische Argumente ins
Feld führen, da man sich daraus eher weniger Chancen versprach. Vielmehr erhoffte
man sich mit dem Slogan „Kampfjetmilliarden gegen Bildung, Verkehr oder AHV“ einen
Erfolg an der Urne. In der Zwischenzeit wurde der Tonfall im Abstimmungskampf
gehässiger. SVP-Patron Christoph Blocher hinterfragte die Finanzierung der
Gegnerkampagne, indem er den Verdacht äusserte, dass möglicherweise die beim
Typenentscheid unterlegenen Rüstungskonzerne (EADS und Dassault) Geld gegen den
Gripen einschiessen würden – dies, um bei einer Neu-Evaluation zum Zug kommen zu
können. Aus dem bürgerlichen Nein-Komitee wurde jedoch postwendend klargestellt,
man habe weder Kontakt mit anderen Rüstungsgesellschaften, noch Geld erhalten, so
etwa Beat Flach (glp, AG). Gar als absurd betitelte Chantal Galladé (sp, ZH) die Vorwürfe.

Kurz darauf bemühte sich der Sonntags Blick um einen ersten Trend in der Gripen-
Frage und stellte eine Ablehnung von über 60 Prozent fest. Trotz dieser erstmaligen
Stimmungsaufnahme zeigte sich der Verteidigungsminister gegenüber der Presse
betont gelassen und zuversichtlich. Dennoch legte er einen regelrechten Redemarathon
hin und trat von April bis zur Abstimmung im Mai an über 20 Veranstaltungen für den
Gripen auf.

Das bürgerliche Nein-Komitee wurde ab Anfang April aktiv. Man stehe für eine starke
Armee ein, sei jedoch gegen den Gripen, weil Geld und ein Konzept fehle - Argumente,
die bereits in den Parlamentsdebatten von Roland Fischer (glp, LU) vorgebracht worden
waren. In diesem Nein-Komitee waren auch die CVP-Frauen vertreten.
Über Alternativen zur Gripen-Beschaffung, also wiederum über einen „Plan B“, wurde
weiter berichtet, als sich im April auch der ehemalige Jetpilot und Nationalrat Thomas
Hurter (svp, SH), seines Zeichens Präsident der SiK-NR, über solche Pläne äusserte. Es
brauche einen „Plan B“ für den Fall, dass der Gripen an der Urne scheitern sollte. Seine
Vorstellung war die Beschaffung von zwölf Fliegern alle 15 Jahre. Eine Forderung, die
sogar von Parteikollegen kritisiert wurde. Hans Fehr (svp, ZH) gab etwa zu bedenken,
dass es ungeschickt sei, bereits vor der Abstimmung laut über Alternativen
nachzudenken. Alex Kuprecht (svp, SZ) bezeichnete die Aussage gar als „absoluten
Blödsinn“. Hurter rechtfertigte seine Idee mit dem Umstand, dass beim Urnengang
nicht für oder gegen neue Flieger, sondern nur für oder gegen die Art der Finanzierung
abgestimmt werde. Mit einer Alternativbeschaffung würde der Volkswillen – von der SVP
gemeinhin hochgehalten – also nicht umgangen. Ein erneuter Evaluationsprozess für
einen neuen Flugzeugtyp würde zudem viel zu lange dauern. Deswegen müsse man sich
für den Ersatz der Tiger-Flotte bereits zu diesem Zeitpunkt und auch unter
Berücksichtigung eines möglichen Volks-Neins Gedanken machen. 
Auch über weitere Alternativen zur Luftraumüberwachung wurde diskutiert, etwa über
den Kauf gebrauchter F/A 18 Jets der neueren Generation, die Beschaffung von Kampf-
Helikoptern, einen Ausbau der Boden-Luft-Fliegerabwehr (die ohnehin konkretisiert
werden sollte) oder über die Aufrüstung der alten Tiger Flotte. Anfang Juni wurde
bekannt, dass das VBS beabsichtige, israelische Drohnen beschaffen zu wollen. Immer
mehr wurde auch die Frage debattiert, wie die budgetierten Mittel verwendet werden
sollen, falls der Gripen an der Urne abgelehnt würde. Für Sicherheitspolitiker war klar,
dass dieses Geld der Armee gehöre, weil es über das ordentliche Armeebudget hätte
aufgebracht werden müssen. Linke Politiker hingegen sahen eine Chance, neu über die
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Verteilung der ca. CHF 3 Mia. zu beraten. Ihrer Vorstellung nach sollte das Geld zu
Gunsten der Bildung, zur Sicherung der sozialen Sicherheit, des öffentlichen Verkehrs,
oder auch zu Gunsten der Entwicklungshilfe, die richtig eingesetzt friedensfördernd
wirke, eingesetzt werden. Dieser Punkt blieb freilich vorerst offen.
Als sehr unsicher musste der Erfolg der Gripen-Beschaffung ab Mitte April betrachtet
werden: Nachdem die oben genannte Sonntags Blick-Umfrage noch nicht zu Unruhe
bewogen hatte, tat dies die erste SRG-Trendumfrage des gfs.bern. Nur 42 Prozent der
Befragten sprachen sich darin für den Gripenkauf aus, ein Ergebnis, das sich fast mit
der ersten Umfrage deckte. Freilich gaben die Demografen zu bedenken, dass die
Unterschiede zwischen den Ja- und Nein-Anteilen zu gering seien, um sich bereits
festlegen zu können. Noch am selben Tag liess sich Bundesrat Maurer zitieren, er
glaube, dass sich die Stimmbevölkerung der sicherheitspolitischen Tragweite der
Gripen-Vorlage bewusst sei. Weiterhin gab sich der Verteidigungsminister kämpferisch.
Sein Engagement für den Gripen gipfelte jedoch zwischenzeitlich in einem Fiasko, als
Maurer in der Sendung „Rundschau“ des SRF zu einem Rundumschlag ausholte und kurz
sogar die Contenance verlor. Er enervierte sich derart über die Berichterstattung zum
Gripen-Kauf, dass er sich mit dem Moderator einen verbalen Schlagabtausch lieferte.
Die als einseitig kritisierte Sendung löste eine Rekordzahl an Beschwerden bei der
Ombudsstelle der SRG aus, die allerdings Ende Mai sämtlich abgewiesen wurden, da das
Sachgerechtigkeitsgebot nicht verletzt worden sei und das Publikum durchaus in der
Lage gewesen sei, sich eine eigene Meinung zum fraglichen Rundschau-Beitrag zu
bilden. Dennoch wurde auch die Sendung selbst kritisiert. So habe der ausgestrahlte
Bericht „die hohen Anforderungen an die Ausgewogenheit, welche im Vorfeld einer
Volksabstimmung verlangt werden, nicht erfüllt.“ Zudem wurde festgehalten, dass
einige der gestellten Fragen „manchmal unnötig provokativ waren“. 
Später und mit zunehmender Nähe zum Abstimmungstermin setzte der
Verteidigungsminister im Lichte des ungewissen Abstimmungsausgangs auf warnende
Worte und beschwor die Angst vor einem ungeschützten Luftraum, ja er bediente sich
gar erpresserischer Formulierungen. „Wenn man jetzt nicht Flieger bestellt, steht man
zehn Jahre später ohne Luftwaffe da“, mahnte Maurer. Dass die „F/A 18 im Krisenfall
nicht genügen“, doppelte auch Divisionär Bernhard Müller, stellvertretender
Kommandant der Luftwaffe, nach. Doch die Stimmbevölkerung zeigte sich in der
zweiten Welle der SRG Trendumfrage unbeeindruckt. Knapp zehn Tage vor der
Abstimmung schien der Gripen noch immer nicht abzuheben: mit 44 Prozent
Zustimmung war nach wie vor nur eine Minderheit der Befragten für die
Kampfjetbeschaffung. Zudem zeichnete sich ab, dass tatsächlich die Kostenfrage
entscheidendes Argument werden dürfte. Trotz der gemäss gfs.bern bereits weit
fortgeschrittenen Meinungsbildung machten sich beide Lager zu einer Schlussoffensive
auf. Die vier Parteipräsidenten Martin Landolt (bdp, GL), Christophe Darbellay (cvp, VS),
Philipp Müller (fdp, AG) und Toni Brunner (svp, SG) – diese Parteien hatten die Ja-Parole
ausgegeben – versammelten sich in der Folge in Bern zu einer Medienorientierung, um
nochmals ihre besten Argumente vorzutragen. Der hochkarätig besetzte Anlass wurde
kurzfristig anberaumt und zeigte die Nervosität der Parteispitzen offensichtlich. Vor
dem Bundeshaus gingen sie gemeinsam symbolisch auf einer Hebebühne „in die Luft“.
Ein unglücklicher Entscheid, wie sich später herausstellen sollte. Ihre von den
Stadtberner Behörden nicht bewilligte Aktion führte nämlich zu einer Anzeige.

Einziger Lichtblick für die Befürworter war die Erfahrung, dass das Stimmvolk kaum je
eine Armeevorlage versenkt hatte. Doch auch dieser wurde am Abstimmungstag
zerschlagen. 53,4 Prozent der Stimmenden (Stimmbeteiligung: 55,5 Prozent) lehnten
das Gripen-Fondsgesetz an der Urne ab, ein Erfolg für die linken Parteien, die
zusammen mit der GLP die Nein-Parole beschlossen hatten und eine herbe Niederlage
für Verteidigungsminister Maurer, der sich über Jahre für neue Kampfjets eingesetzt
hatte. Er hielt fest, dass es ein Votum gegen den Gripen sei, nicht gegen die Armee und
wiederholte, dass nun kein „Plan B“ aus der Schublade gezogen werde. Zunächst sei das
Resultat zu analysieren, erst dann wollte der Verteidigungsminister über neue Varianten
sprechen. Er gab jedoch auch zu bedenken, dass die Diskussion über neue Kampfflieger
bald wieder beginnen müsse, zumal auch die F/A 18 Flieger irgendwann ersetzt werden
müssten. Die Linken sahen sich dagegen in ihren Bemühungen gegen das teure
Rüstungsgeschäft bestätigt und auch aus dem bürgerlichen Gegnerlager hörte man
erleichterte Stimmen. Das Resultat zeige, dass auch viele liberale und bürgerliche
Wählerinnen und Wähler den Gripen-Kauf ablehnten, so Roland Fischer (glp, LU). In
seinen Augen hätten sich die zwei Gegnerkomitees gelohnt. Aus der SVP wurde
hingegen konsterniert verkündet, dass man „jetzt erst recht in die Landesverteidigung
investieren müsse“.
Im Nachgang an die Volksabstimmung beherrschten die Fragen um die Zukunft der
Armee und der Luftwaffe den politischen Diskurs, jedoch auch und wiederholt die
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Frage, was mit den frei gewordenen „Gripen Milliarden“ nun geschehen soll. Ernüchtert
musste auch der Wirtschaftsstandort Schweiz den Volksentscheid hinnehmen. Rund
500 Verträge mit 125 Unternehmen und einem Volumen von rund CHF 400 Mio. hatte
Saab im Vorfeld der Abstimmung mit Schweizer Unternehmen unterzeichnet – Anlagen,
die nun ungewiss waren. Der Rüstungskonzern Ruag befürchtete, rund 200 Stellen
streichen zu müssen, unter anderem von Mitarbeitern, die bereits seit langem auch an
Gripen-Konfigurationen arbeiteten.

Abstimmung vom 18. Mai 2014

Beteiligung: 56,33%
Ja: 1 345 726 (46,6%) 
Nein: 1 542 761 (53,4%) 

Parolen: 
– Ja: SVP, CVP(3*), FDP, BDP, GLP; Economiesuisse, SGV, SOG, AUNS, Swissmem. 
– Nein: SP, GPS, GLP (1*); SGB, VPOD, GSoA.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Das Gripen-Nein veranlasste Bundesrat Maurer schliesslich auch dazu, die
Weiterentwicklung der Armee (WEA) zu vertagen und die Botschaft erst im Herbst zu
verabschieden. Das Reformprojekt wurde dadurch um mindestens drei Monate
verzögert. Mit der dadurch gewonnenen Zeit sollen, unter anderem, finanzielle Fragen
neu abgesteckt werden, die durch die abgelehnte Jet-Beschaffung aufkamen.
Entscheidend war dabei, ob das Armeebudget revidiert werden musste – ein zentrales
Element der WEA. 
Die allfällige Geld-Neuverteilung selbst wurde vom Verteidigungsminister
ausgeschlagen; er wollte die für den Jet-Kauf eingeplanten Mittel für andere
Rüstungsgeschäfte einsetzen und mit CHF 790 Mio. weniger als die Hälfte der
Bundeskasse zurückgeben. Dies führte zu Unstimmigkeiten innerhalb der
Landesregierung, da Finanzministerin Widmer-Schlumpf in einem Mitbericht bereits
Widerstand gegen dieses Ansinnen angekündigt hatte. Seitens der SP wurde eine ganz
neue Ausrichtung der Armee gefordert und die Gripen-Ablehnung als Chance dafür
betrachtet. Die Rückgabe der CHF 790 Mio. wurde indes von bürgerlichen Politikern
nicht goutiert. Ihrer Meinung nach „gehörte“ das Geld der Armee, gleich wie es
eingesetzt werden sollte. Es gebe „unzählige Möglichkeiten, dieses Geld zu verwenden“,
so Jakob Büchler (cvp, SG), der das Thema in der SiK-NR nochmals durchdiskutiert
wissen wollte. Im selben Zeitraum gab der Rüstungschef Ulrich Appenzeller seinen
Rücktritt bekannt, womit Ueli Maurer noch ein personelles Problem zu lösen hatte.
Appenzeller gab seinen Posten wegen „unterschiedlicher Auffassungen über die
Ausrichtung der Armasuisse und die Rolle des Rüstungschefs“ auf. 

In der Analyse der Abstimmung (Vox) wurden die ausschlaggebenden Argumente für die
Ablehnung des Gripen ermittelt. Vor allem die Gruppe der jüngeren Stimmenden und
Frauen sowie zahlreiche Mitte-Wählende und FDP-Anhänger waren gegen den
Flugzeug-Kauf. Ein Drittel der Befragten kritisierte die hohen Kosten dieses
Rüstungsgeschäfts und rund zehn Prozent gaben an, der Gripen sei nicht das richtige
Flugzeug für die Schweiz. Nochmals zehn Prozent sprachen sich dafür aus, dass erst die
Rolle der Ausgestaltung der Armee geklärt werden müsse, bevor ein solches
Rüstungsvorhaben umgesetzt werden könne. Ebenfalls knapp zehn Prozent lehnten den
Gripen wegen einer grundsätzlich ablehnenden Haltung zur Armee ab. Im unterlegenen
Ja-Lager wurden überwiegend sicherheitspolitische Argumente für den
Stimmentscheid vorgebracht. Die Politologen der Universität Zürich hielten zudem fest,
dass im Vergleich zu anderen Abstimmungen auffällig häufig die Kampagne und die
Informationspolitik der Gripen-Befürworter als Grund für ein Nein genannt wurden. So
seien auch das langwierige Auswahlverfahren, wie auch die zahlreichen
Ungereimtheiten und Indiskretionen über die gesamte Dauer aller Verfahren hinweg
ausschlaggebend für das Nein gewesen. 5
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Wirtschaft

Landwirtschaft

Agrarpolitik

Le Conseil national s’est saisi du dossier lors de la session de printemps de l’année
sous revue. Il a décidé de supprimer le contingentement laitier, introduit en 1977. Les
rapporteurs de la commission ont rappelé qu’on ne saurait maintenir à terme ce
système, alors que les prix fixes seront abandonnés. Le national s’est cependant
démarqué du Conseil fédéral, en fixant la date butoir à 2009 et non 2007, et du Conseil
des Etats, en n’acceptant pas l’introduction d’un délai d’abandon anticipé à 2006 pour
les producteurs bio ou de montagne. La seule opposition de principe à ce changement
a été celle du démocrate du centre Toni Brunner (SG), qui n’a obtenu que 21 voix. Une
proposition rose-verte demandant le démantèlement en avril 2007 n’a pas trouvé grâce
aux yeux des parlementaires. En matière de produits issus de modes de production
interdits en Suisse, la proposition Beck (pl, VD), visant à en interdire l’importations (par
exemple la viande de bœuf américaine aux hormones), n’a pas obtenu de majorité. La
solution de la commission, permettant au gouvernement d’augmenter les droits de
douane de ces produits, ou d’en interdire l’importation, s’est imposée. Elle avait
l’avantage d’être plus flexible et de ne pas être contraire à certains engagements
internationaux de la Suisse. Dans le cadre de l’OMC, une interdiction d’importation d’un
produit ne se justifie en effet que par la démonstration de sa nocivité, exigence très
difficile à remplir. La chambre basse s’est ainsi distanciée du Conseil des Etats. Les
limites de revenu et de fortune fixées par le Conseil national pour l’attribution des
paiements directs ont introduit une nouvelle divergence entre les deux chambres.
L’introduction d’une limite de revenu a été acceptée par 102 voix (46 ps, 19 pdc, 15 prd,
10 pes, 6 udc) contre 65 (31 udc, 18 prd, 10 pdc, 6 pls). Le député bernois Hermann
Weyeneth (udc) a défendu la suppression de toute condition liée aux ressources des
agriculteurs, estimant que les paiements directs représentent une rémunération pour
des prestations agricoles (entretien du paysage…). Cette position était également celle
du Conseil fédéral. Les partisans de telles limites ont notamment invoqué la nécessité
d’établir ce lien afin de rendre le projet plus acceptable par la population. Des
exigences de formation professionnelle ont en outre été introduites pour le versement
de paiements directs. De nombreuses propositions des socialistes et des verts de
conditionner le versement de paiements directs à des critères écologiques ont été
rejetées. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2003
ROMAIN CLIVAZ

Landwirtschaft und Umweltschutz

Le Conseil national a examiné le projet de révision partielle de la loi sur
l’aménagement du territoire durant l’année sous revue. Malgré une proposition de
non-entrée en matière déposée par le groupe des Verts, au motif que la révision
proposée affaiblirait l’aménagement du territoire en Suisse (la distinction entre zones à
bâtir et zones non constructibles devenant de plus en plus floue), le plénum a décidé
d’entrer en matière sur le projet par 155 voix contre 12. Socialistes, démocrates-
chrétiens et radicaux ont soutenu cette révision, émettant seulement quelques
critiques à son égard. L’UDC a également soutenu ce projet, même s’il aurait souhaité
une révision plus audacieuse. Des minorités de la Commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie, presque exclusivement composées de
membres du groupe UDC, ont d’ailleurs proposé d’assouplir davantage encore les règles
d’aménagement du territoire applicables aux zones agricoles. Une minorité emmenée
par le député Toni Brunner (udc, SG) a par exemple réclamé que soit biffé l’art. 27a,
selon lequel les cantons peuvent introduire des règles de protection du paysage plus
restrictives que celles prévues par la loi fédérale. Cette proposition a toutefois été
rejetée par 112 voix contre 56. Le conseil a introduit dans le projet de loi une
disposition qui impose aux activités accessoires non agricoles de satisfaire aux mêmes
exigences légales et aux mêmes conditions-cadre que les entreprises commerciales ou
artisanales en situation comparable dans la zone à bâtir. Au vote sur l’ensemble, le
projet a été adopté par 139 voix contre 18. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.2006
ELIE BURGOS
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energie

Im März 2017 debattierte der Nationalrat über den Verfassungsartikel über ein Klima-
und Energielenkungssystem (KELS). Nachdem die UREK-NR im Januar einstimmig
Nichteintreten empfohlen hatte, deklarierten alle Fraktionen der grossen Kammer, dass
sie nicht auf die Vorlage eintreten wollen. Die Parteien argumentierten dabei sehr
unterschiedlich. Während die SVP ein Energielenkungssystem und die Energie- und
Klimaziele insgesamt in Frage stellte, betonten FDP und CVP die Schwierigkeiten für die
Wirtschaft, welche das KELS nach sich ziehen würde. Stefan Müller-Altermatt (cvp, SO)
sagte für die CVP-Fraktion, das KELS sei „in der besten aller Welten das beste aller
Systeme". Da wir aber nicht in der besten aller Welten leben würden, lehne die CVP die
Vorlage ab. Eric Nussbaumer (sp, BL) hielt fest, dass es bereits eine
Verfassungsgrundlage für Lenkungsabgaben gebe und das KELS deshalb nicht notwendig
sei. Grüne und Grünliberale lehnten das KELS ebenfalls ab, betonten aber die
Wichtigkeit eines Massnahmenmixes zur Erreichung der Energie- und Klimaziele.
Obschon ein Nichteintreten quasi von Beginn der Debatte an feststand, dauerte die
Diskussion über zwei Stunden. Dies war vor allem auf die zahlreichen Fragestellungen
aus der SVP-Fraktion zurückzuführen: Insgesamt 39 Fragen stellten Mitglieder der SVP-
Fraktion den Rednerinnen und Rednern der anderen Fraktionen, zumeist mit dem Ziel,
deren Haltung zum ersten Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 in Frage zu
stellen. Die meisten Wortmeldungen kamen dabei von Magdalena Martullo-Blocher,
Adrian Amstutz, Albert Rösti, Walter Wobmann, Christian Imark und Toni Brunner. Das
abschliessende Votum von Bundesrat Maurer für das KELS änderte nichts: Die grosse
Kammer beschloss ohne Gegenantrag Nichteintreten. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2017
NIKLAUS BIERI

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Im Frühling nahm der Nationalrat die Beratungen zur Teilrevision des
Raumplanungsgesetzes in Angriff. Dieses will die Nebenerwerbsmöglichkeiten für die
Landwirtschaft verbessern, Bauten für hobbymässige Tierhaltung erleichtern und
Aufstockungen und Umnutzungen bestehender landwirtschaftlicher Wohnbauten für
landwirtschaftsfremdes Wohnen ermöglichen. Die Grünen beantragten vergeblich
Nichteintreten; für sie widersprach die Vorlage dem grundsätzlichen Ziel der
Raumplanung, die beschränkte Ressource Boden haushälterisch zu nutzen, da sie einer
weiteren Zersiedlung Vorschub leiste. Stattdessen solle der Bundesrat eine separate
Botschaft zur Energiegewinnung aus Biomasse durch die Bauern vorlegen. Bundesrat
Leuenberger hielt eine leichte Liberalisierung zugunsten des Agrotourismus und
zugunsten der Energieproduktion hingegen für vertretbar. In der Detailberatung folgte
der Nationalrat mit geringfügigen Ausnahmen dem Entwurf des Bundesrates und der
vorberatenden UREK. Er verwarf einen Minderheitsantrag Brunner (svp, SG), aus
Biomasse nicht nur Energie zu gewinnen, sondern auch andere Verwertungsarten zu
erlauben, hiess aber einen Kompromissvorschlag Lustenberger (cvp, LU) gut, der
Anlagen zur Gewinnung von Kompost aus Biomasse besser stellen will. Weitere
Abänderungswünsche von Seiten der SVP und der Grünen blieben alle chancenlos: So
sind Bauten und Anlagen abzureissen, wenn die entsprechende Sonderbewilligung
wegfällt, Landwirte, die für die Sicherung ihrer Existenz auf ein Zusatzeinkommen
angewiesen sind, sollen betriebsnahe nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe
errichten dürfen, und nichtlandwirtschaftliche Nebenbetriebe in der
Landwirtschaftszone müssen den gleichen gesetzlichen Anforderungen genügen wie
vergleichbare Betriebe in der Bauzone. Abgelehnt wurde auch ein Antrag Dupraz (fdp,
GE), der den Kantonen die Kompetenz geben wollte, den Umbau von Bauten und
Anlagen in Wohngebäude zu gestatten, sofern dies nicht mit neuen Infrastrukturen,
Strassen, Kanalisation etc. zulasten der Gemeinwesen verbunden ist; solch eine
umfassende Änderung gehöre gemäss Nationalrat in die Totalrevision des
Raumplanungsgesetzes. Gegen den Willen der SVP dürfen die Kantone wie vom
Bundesrat beantragt weitergehende Bestimmungen zum Schutz der Landschaft
erlassen. Das Geschäft passierte die Gesamtabstimmung mit 139:18 Stimmen bei 7
Enthaltungen. Der Rat verlängerte die Frist zur Behandlung der parlamentarischen
Initiative Dupraz (fdp, GE), welche den Kantonen die Kompetenz zur Bewilligung von
Umbauten in der Landwirtschaftszone geben will. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2006
MAGDALENA BERNATH
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Bodenrecht

In der Sommersession trat der Ständerat auf die RPG-Revision zu den flankierenden
Massnahmen zur Aufhebung der Lex Koller ein. Diese soll als indirekter Gegenvorschlag
der Volksinitiative „Schluss mit dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen“
gegenübergestellt werden. Die Kantone sollten verpflichtet werden, in ihren
Richtplänen Gebiete festzulegen, wo besondere Massnahmen zur Erreichung eines
ausgewogenen Verhältnisses von Erst- und Zweitwohnungen getroffen werden müssen.
Im Gegensatz zum Nationalrat, welcher dem Entwurf im Vorjahr zugestimmt hatte,
beschloss der Ständerat diverse Konkretisierungen: Zum einen präzisierte er, ab wann
das Verhältnis zwischen Erst- und Zweitwohnungen nicht mehr als ausgewogen
bezeichnet werden kann und zum anderen definierte er konkrete Massnahmen für
Verbesserungen. So führte er zum Beispiel in den Übergangsbestimmungen zur Lenkung
des Zweitwohnungsbestandes Instrumente der Kontingentierung, Ausscheidung
spezieller Nutzungszonen oder die Erhebung von Lenkungsabgaben namentlich auf.
Weiter strich der Ständerat den im Vorjahr vom Nationalrat eingeführten Zusatz zur
Lockerung der Bestimmungen für Wohnbauten ausserhalb der Bauzonen mit der
Begründung, dass diese Regelung nichts mit der Zweitwohnungsproblematik zu tun
habe. Der abgeänderte Entwurf wurde im Ständerat ohne Gegenstimme angenommen.
In der Herbstsession ging das Geschäft daraufhin in die Differenzbereinigung. Der
Nationalrat hielt an all seinen Beschlüssen fest. Diverse Minderheitsanträge, welche
dem Ständerat folgen wollten, unterlagen ausnahmslos. Unterstützung erhielten die
Anträge jeweils von den geschlossenen Fraktionen der Grünen und der SP und aus
Teilen der CVP. Der Ständerat hielt seinerseits an seinen Beschlüssen fest und so verlief
die restliche Differenzbereinigung ohne gegenseitige Zugeständnisse, worauf der
Entwurf in der Wintersession in die Einigungskonferenz ging. Dieses Gremium
beantragte, en gros dem Ständerat zu folgen. In einem Punkt folgte die Konferenz
jedoch der Grossen Kammer: Sie beschloss, auf eine genaue Definition eines
unausgewogenen Erst- und Zweitwohnungsverhältnisses zu verzichten. Der Antrag
Brunner (svp, SG), der aufgrund der Streichung des Zusatzes zur Lockerung der Bauten
ausserhalb der Bauzonen den Antrag der Einigungskonferenz ablehnen wollte, blieb
chancenlos. In der nationalrätlichen Schlussabstimmung wurde das Bundesgesetz mit
136 zu 59 Stimmen und im Ständerat einstimmig mit 42 Stimmen angenommen.
Aufgrund der aus den Differenzen resultierenden Verzögerungen wurde die
Behandlungsfrist der Volksinitiative um ein Jahr bis Juni 2011 verlängert. 10
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Bei der Abstimmungskampagne zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen zeigte sich
die SVP bereit, den Lead von der CVP zu übernehmen. Die CVP hatte sich von der
Kampagnenführung zurückgezogen, weil sie sich über die unklare Rolle Schwedens und
des Gripen-Herstellers Saab im Abstimmungskampf empörte. Parteipräsident Brunner
sagte in einem Radio-Interview, dass man jetzt keine Zeit mehr verlieren dürfe. Zu
einem Debakel verkam die Abstimmung dann nicht nur wegen des Erfolgs des
Referendums, sondern auch, weil sich Bundesrat Ueli Maurer während der Kampagne
einige „Entgleisungen“ – so die NZZ – leistete. Um aufzuzeigen, dass die alten
Kampfflugzeuge durch neue ersetzt werden müssten, stellte Maurer bei mehreren
Anlässen die Frage, wie viele Gebrauchsgegenstände man denn noch im Haushalt habe,
die älter als 30 Jahre seien. Bei ihm zu Hause sei das nur noch seine Frau. 11
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